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Vf. einen anderen Zugang als den juristischen anstrebt, nämlich einen his-
torischen. A. will also die regionalen Verhältnisse betrachten, den einzelnen 
Rechtsinstituten in ihrem historischen Wandel nachgehen und sie in ihrem 
jeweiligen historischen Kontext vorstellen. Anders als ein Rechtshistoriker 
möchte er auch die Rechtswirklichkeit in den Blick nehmen und nicht nur 
die Rechtsnormen betrachten. Selbstverständlich ist sich A. bewusst, dass 
er aufgrund der Fülle des Materials nicht jedes Detail der Ravensberger 
Rechtswirklichkeit erörtern kann. Er sieht seine Rechtsgeschichte somit als 
Grundlagenwerk für das kleine ostwestfälische Territorium, das zu weiteren 
lokalen und regionalen Untersuchungen anregen will. Dieses Vorhaben ist 
ihm auch gut gelungen. Nach der Darbietung des Forschungsstands gliedert 
sich die Studie in fünf zeitliche Abschnitte, die wiederum jeweils in ländliche 
und städtische Rechtswelt unterteilt sind. Die Chronologie orientiert sich an 
den regionalen Zäsuren Ravensbergs (1346, 1609, 1719, 1806, 1813). Hier wer-
tet er eloquent die entsprechenden, vorwiegend gedruckten Quellen und die 
Literatur aus. Einige Fragen bleiben allerdings auch in A.s Rechtsgeschichte 
unbeantwortet und regen zu weiteren Forschungen an. So würde der Leser 
gern erfahren, für wen die ma. Freigerichte eigentlich zuständig waren, wer 
sich also an diese wandte, und wie hier die gerichtliche Praxis aussah. Das 
ist sicherlich ein Quellenproblem, das als solches aber nicht angesprochen 
wird. Obwohl vielleicht nicht genuiner Gegenstand einer Rechtsgeschichte, 
so fragt man sich doch, wie es mit dem außergerichtlichen Konfliktaustrag 
in Ravensberg bestellt war. Hier wäre ein Hinweis auf die geschichtswissen-
schaftliche Erkenntnis wichtig gewesen, dass der „Normalfall“ vormodernen 
Konfliktaustrags sicherlich außergerichtlich und nichtschriftlich erfolgte. In 
diesem Zusammenhang stellt sich auch die Frage nach der „Justiznutzung“. A. 
fokussiert zudem stark auf landesherrliche und städtische Gerichte. Hier wäre 
es interessant zu wissen, ob es auch andere Gerichtsbarkeiten in Ravensberg 
gab, etwa eine der dortigen Pfandherren. Ebenso kommen in dem Buch kaum 
alltagskulturelle bzw. symbolische Streitschlichtungsformen vor. Diese ließen 
sich aber wohl nur durch ein arbeitsintensives Studium der überlieferten Pro-
zessakten ergründen, was für diese Rechtsgeschichte nicht zu leisten war. Die 
Erforschung der rechtlichen Verhältnisse in Ravensberg ist also noch nicht 
abgeschlossen, hat aber durch A. eine gute Grundlage und weiterführende 
Impulse erhalten.	 Christof Spannhoff
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Piotr Gałdyn, The Judicial Function of the Bishop in the Church of the 
First Centuries, in: Bulletin of Medieval Canon Law  39 (2022) S.  165–180, 
gibt einen kurzen Überblick über die Entwicklung der jurisdiktionellen Be-
fugnisse von Bischöfen vom 1. Jh. bis in die Spätantike und über die für diesen 
Themenkomplex wichtigen Quellen.	 D. T.
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